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Vereine und Verbände

Ferienprogramm des Shalomhauses e.V.

Anmeldung 
Anmeldungen werden erst mit der Überweisung/Barzahlung 

des Teilnehmerbeitrages verbindlich. Nähere Informationen 

zu den Freizeiten & Angeboten erhalten Sie mit Ihrer Voran-

meldung - bitte nach Möglichkeit per Mail an 

endlich-ferien@shalomhaus.de. 

Rückfragen sind telefonisch 

unter 0177 4041506 möglich.  

Bankverbindung 
Shalomhaus Tangermünde e.V. 
IBAN DE11 8109 3054 0002 0389 60 
BIC GENODEF1SDL 
VWZ_Ferienfreizeit2020_“NameKind“ 
_„Angebotsnummer“ 
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16. Juli | Ferienfrühstück  

Gesundes & Leckeres wird gemeinsam an der großen Tafel  

vernascht. 10 Uhr | ab 6 Jahren | mit Anmeldung | 2€ 

16. Juli | Optikpark Rathenow  

Auf den Spuren des Klimawandels im grünen Klassen- 

zimmer. ab 6 Jahren | 3€

27.-30.7. Juli | „So ein Müll“ 

Wir beschäftigen uns mit Müll. Mal spannend, mal kreativ.  

ohne Anmeldung | 4€

30. Juli | Fahrt nach Güstrow 
... im Umwelt- und Naturpark lernen wir Wildtiere kennen  

mit Anmeldung | ab 6 Jahren | 10€

8. August | Brockenwanderung 
.... vom Hexenstieg aus erklimmen wir den Brocken 

ab 7 Jahren | mit Anmeldung | 5€

10. August | Baden in Wischer  
Fahrt ins Waldbad Wischer 

mit Anmeldung | ab 7 Jahren | 3€

11. August | Magdeburger Zoo  
mit der Bahn geht es zur spannenden Zoorallye nach  

Magdeburg | mit Anm. | ab 6 Jahren | 10€

12. August | Bauspielplatz  
Hütten bauen, Lehm matschen ...  

ohne Anmeldung | ab 6 Jahren | 1€ 

13. August | Waldbad Wischer   

mit Anmeldung | ab 7 Jahren | 3€ 

14. August | Wildpark Weißewarte   

mit Anmeldung | ab 6 Jahren | 3€ 

22. August | Fotoworkshop in BErlin   

mit Anmeldung | ab 8 Jahren | 10€ 

25. August | Märchenpark Salzwedel   

mit Anmeldung | ab 6 Jahren | 10€ 

26. August | FErienabschlussGrillFest   

mit Anmeldung | ab 6 Jahren | 2€ 
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Das sollten wir beachten!  
(Allergie, ...)

Fotoerlaubnis zu Dokumena-
tionszwecken - Hiermit geben 
Wir unser Einverständnis.

Unterschrift der Eltern
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Freizeiten & Tagesangebote  
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Shalomhaus e.V. | Grete-Minde-Str. 1 | 39590 Tangermünde |  
fon (039322) 2331 | www.shalomhaus.de |  
endlich-ferien@shalomhaus.de

Im Waldbad Wischer richten wir mit Unterstüt-
zung des Vereins ‚Eisvogel‘ unser Angelcamp 
ein. Wir werden ja sehen, wer den größten 
rauszieht! Neben jeder Menge Anglerlatein und 
ersten Praxistips wird natürlich auch gebadet. 
Mit dem Rad geht es in den Kletterpark und mit 
Karte und Kompass durch den Stadtforst. Kino 
im Mannschaftszelt, Nachtangeln, Löffelschnitzen 
... ein Rundumsorglosprogramm für Räuberinnen 
und Räuber.  
ab 8 Jahren | 30€  

Jugendclubhobbing 
20.-23.7.

Mit dem Rad machen wir uns auf den Weg zu ver-
schiedenen Jugendclubs im Landkreis - darunter 
Osterburg und Havelberg. Zum Programm gehören 
Klettern, Paddeln, Baden, Kino ... 
ab 12 Jahren | 25€ 

Mit dem Rad an die Ostsee 
21.-23.7.

Mit Gepäck und Rädern geht es mit dem Zug nach 
Stralsund auf den Spuren der Hanse. Auf dem Pro-
gramm stehen u.a. das Ozeaneum und das Freilicht-
museum auf Dähnholm.  
ab 10 Jahren | 60€ 

Zeltlager in Klietz   
2.-7.8.

In Klietz am Schullandheim bauen wir unser Lager auf. 
Zentral gelegen bietet es einen guten Ausgangspunkt 
für Fahrten mit Kanu und Rad in die Umgebung.  
Bei sommerlichen Temperaturen werden wir viel  
baden und die freien Tage geniessen.  
ab 8 Jahren | 100€

Tipi-Dorf-BErtingen  
18.-20.8.

Howgh, Indianer und Squaws, wir reiten mit dem Bus 
in die Prärie. Im Tipi Dorf leben, essen und schlafen 
wir wie die Indianer, sitzen am Lagerfeuer und  
lauschen den alten Indianergeschichten.  
ab 6 Jahren | 30€

Angelcamp in Wischer   
20.-23.8.
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Mehrtagestouren & Ausflugsfahrten*

Tagestouren mit 
dem Jugendclub

25. Juli | Berlin on Bike | ab 13 Jahren | TN 10€
1. August | Dungeon Berlin | ab 13 Jahren | TN 10€

15. August | Jumphouse Berlin | ab 13 Jahren | TN 10€
 

Anmeldung bei Niko im Club, jugendclub@shalomhaus.de oder 039322 2331 
 

Du kommst nicht mit? Auch nicht 
schlimm! 

... im Shalomhaus gibt es täglich 

unterschiedliche Tagesangebote. 

Je nach Wetterlage gehen wir mit 

Euch auf den Bauspielplatz und 

werkeln an Holzhütten oder ma-

chen andere Unternehmungen. 

 

... wir fahren in das sagenhafte Wendland, um 
mit unseren zuvor gebastelten Figuren und 
Hintergründen Geschichten zu erfinden und mit 
der Kamera aufzunehmen. Wir begeben uns mit 
Hugo und anderen spannenden Personen auf 
eine abenteuerliche Zeitreise in die Vergangen-
heit und in die Zukunft von Tangermünde. So 
entstehen Sequenzen für einen Stop-Motion-
Film. 
Die Fahrt ist Teil einer Projektarbeit im Shalom-
haus und setzt Interesse an der regelmäßig bis 
in den Herbst stattfindenden Arbeit am Film 
voraus. 
ab 10 Jahren | 30€ 

Sagenhaftes Wendland 
17.-19.7.

... mit dem Sommerfest on Tour tragen wir ab-
wechslungsreiche Spiel- und Kreativangebote in 
die Ortsteile Buch und und Hämerten. LiveMu-
sik, Zaubershow, Hüpfburg, Tattooangebot, Ku-
chen, Kaffee, Grill und einiges mehr sorgen für 
einen schönen Nachmittag. Für die Tangermün-
der Kinder geht es nach vorheriger Anmeldung 
mit dem Fahrrad auf den Festplatz.    
ab 6 Jahren | 2€ 

Spielefeste in den  
Ortsteilen   

Hämerten 24.7. 
Buch 31.7. 
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Aktuelles

Blühende Insektenwiesen
Auf einigen leuchtend gelb blühenden Wiesen des NABU südlich 
von Tangermünde riecht es dieser Tage sehr würzig. Grund ist 
der hier stehende Arznei- oder Echte Haatstrang. Das ausdau-
ernde, bis zu 2 m große Doldengewächs duftet intensiv, entfernt 
an Dill erinnernd, und ist ein Paradies für die verschiedensten 
Insektenarten, angefangen von Fliegen, über Schwebfliegen, 
Weichkäfer, bis hin zum Moschusbock und unserem schönsten 
Schmetterling, dem Schwalbenschwanz. Viele Insektenarten 
überwintern als Eier oder Larven in den dicken Stengeln des 
Haarstrangs.
Der NABU bringt seit mehr als 10 Jahren Samen gefährdeter 
und verschollener Pflanzenarten auf seinen Flächen aus, inzwi-
schen auch in einem eigenen Förderprojekt und unterstützt durch 
EU-Mittel über das Landesverwaltungsamt. Inzwischen sind die 
Erfolge deutlich sichtbar.
Nicht nur der Haarstrang, auch Wiesensilau, Blauweiderich, Fär-
berscharte, Nordisches Labkraut, Wiesenschwertlilie, die spät 
blühende Brenndolde und andere Arten der „Roten Liste“ sind 
westelbisch im Großraum Tangermünde zurück gekehrt.
Wer das Projekt unterstützen möchte und ungenutzte Wiesen im 
Eigentum hat, kann sich betreffs Anpachtung oder Verkauf gern 
an den NABU in Buch wenden: Telefon 039362-81673.

 Verschiedene Weichkäfer und Wanzen am Haarstrang

Raupe des Schwalbenschwanzes am Haarstrang

Quelle/Foto: NABU Buch

Die Altmark ist in das  
Gigabit-Zeitalter gestartet

Auftaktveranstaltung im Beisein von Bundesverkehrsmini-
ster Andreas Scheuer und Ministerpräsident Reiner Haseloff
In der ländlichen Altmark wird seit 2012 das flächenmäßig größte 
Breitbandförderprojekt Deutschlands umgesetzt. Mit einem in-
novativen Netz aus Glasfasern entsteht eine nachhaltige und 
digitale Infrastruktur, die gleichzeitig die Region in dem neuen 
Feld der digitalen Wirtschaft als Standort stärkt. Aufgrund der er-
folgreichen Entwicklungen der Planungsschritte in den einzelnen 
Projektgebieten, konnten die europaweiten Vergaben der ersten 
drei Bauabschnitte Ende März 2020 erfolgreich veröffentlicht 
werden.

Es handelt sich dabei um folgende Bauabschnitte:
• Projektgebiet 1 - Tangermünde
• Projektgebiet 2 - Bismark Nordost/ Kalbe Nordost
• Projektgebiet 3 - Apenburg-Winterfeld

Erst kürzlich wurde im Hauptausschuss des Zweckverbandes 
Breitband Altmark (ZBA) der Weg frei gemacht für die Bezu-
schlagung der wirtschaftlichsten Angebote, die Grundlage für die 
Beauftragung der Tiefbauleistungen. Mit diesem Schritt startet 
das größte ländliche geförderte Breitbandförderprojekt in eine 
weitere entscheidende Phase der Umsetzung. Am 6. Juni fand 
in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Gardelegen 
der symbolische Spatenstich im Beisein von Bundesverkehrsmi-
nister Andreas Scheuer, Ministerpräsident Reiner Haseloff, den 
Landräten Patrick Puhlmann (Landkreis Stendal) und Michael 
Ziche (Altmarkkreis Salzwedel), Andreas Kluge (Geschäftsfüh-
rer Zweckverband Breitband Altmark) und vielen anderen Gästen 
statt.
„Für die Zukunft der Altmark ist der heutige Tag von großer Be-
deutung. Die flächendeckende Breitbandversorgung bei uns im 
ländlichen Raum ist nicht nur für die regionale Wirtschaftsstruktur 
von Bedeutung, sondern stellt für jeden einzelnen von uns einen 
Gewinn dar. Auf diese Weise sind wir allen technologischen Her-
ausforderungen der Zukunft gewachsen“, so der Landrat des Alt-
markkreises, Michael Ziche.
„Wieder haben wir einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg 
zum Projektziel erreicht. Ab jetzt wird gebaut und wir werden 
professionell und konsequent bis 2022 die Projekte abarbeiten“, 
erklärte Andreas Kluge (ZBA).

Quelle: Landkreis Stendal
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Bauernregeln: August
9  Im August Wind aus Nord - 

jagt unbeständigs Wetter fort.

9  Im August, beim ersten Regen, 
pfl egt die Hitze sich zu legen.

Bauernregeln: AugustBauernregeln: August
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Förderung für Demokratie-Projekte beantragen
Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Stendal ist ein Zu-
sammenschluss aus Jugendforum, Initiativen, Vereinen, Fraktio-
nen des Kreistages sowie der Kreisverwaltung. 

Das Bündnis wird unterstützt vom Landkreis Stendal und dem 
Bundesprogramm „Demokratie leben!“, welches vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert 
wird. Die Koordinierungsstelle ist der Verein KinderStärken e. V.

Alle, die sich für die Stärkung von Demokratie und Vielfalt im 
Landkreis Stendal einsetzen wollen und sich gegen die Verbrei-
tung von menschenverachtenden Ideologien engagieren, können 
mit Mitteln aus dem Förderprogramm unterstützt werden.
Bis zu 5000 Euro können Vereine und gemeinnützige Organisa-
tionen beantragen. Aktionen bis zu 800 Euro können fortlaufend 
beantragt werden.

Quelle: Landkreis Stendal
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Projektträger 
Koordinierungs- u. Fachstelle 

    
Partnerschaft für D

em
okratie des Landkreises Stendal 

D
em

okratieförderung 2020 

Die Partnerschaft für D
em

okratie im
 Landkreis Stendal ist ein Zusam

m
enschluss aus 

Jugendforum
, Initiativen, Vereinen, Fraktionen des Kreistages sowie der Kreisverwaltung. W

ir 
werden unterstützt vom

 Landkreis Stendal und dem
 Bundesprogram

m
 „Dem

okratie leben!“, 
welches vom

 Bundesm
inisterium

 für Fam
ilie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird. Unsere 

Arbeit wird von KinderStärken e. V. als Fachstelle koordiniert.  
 Allen, die sich m

it uns für die Stärkung von Dem
okratie und Vielfalt im

 Landkreis Stendal einsetzen 
wollen und sich gegen die Verbreitung von m

enschenverachtenden Ideologien engagieren, 
bieten wir Unterstützung an.  
 Bis zu 5000€ können Vereine und gem

einnützige O
rganisationen beantragen

1.  
 Aktionen bis zu 800€ können fortlaufend beantragt werden.  
 Aktionen über 800€ die in der 2. Jahreshälfte 2020 stattfinden sollen, können m

it einer Frist bis 
zum

 31.08.2020 beantragt werden. Der Begleitausschuss der Partnerschaft für Dem
okratie des 

Landkreises Stendal entscheidet am
 10.09.2020 über die Förderung der eingereichten Aktionen. 2  

 
N

äheres regelt das Antragsform
ular auf unserer  

W
ebsite: www.dem

okratie-stendal.de 
 Bitte beachten Sie! Es besteht kein genereller Anspruch auf die Finanzierung. Ihre Anfragen 
werden gem

äß der Projektziele und Leitlinien des Bundesprogram
m

es „Dem
okratie leben!“ sowie 

der Förderbestim
m

ungen des Bundes geprüft und der Handlungsstrategie der Partnerschaft für 
Dem

okratie des Landkreises Stendal, bewertet und entschieden. Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich 
der Bereitstellung der Bundesm

ittel durch das Bundesprogram
m

.    
 

W
ir em

pfehlen, sich von unserer Fachstelle beraten zu lassen! 
KinderStärken e.V.  

Institut an der Hochschule M
agdeburg-Stendal  

Tel.: 0 3931 – 2187 4878  
E-M

ail: pfd-stendal@
kinderstaerken-ev.de 

W
ebsite: www.kinderstaerken-ev.de/pfd-lk-sdl  

Facebook: https://www.facebook.com
/dem

okratielandkreisstendal/  

                                           
1 In Ausnahm

efällen kann der Begleitausschuss für Aktionen m
ehr als 5000€ bewilligen. 

2 In Ausnahm
efällen kann die Um

setzung vor dem
 01.09.2020 beginnen. N

äheres regelt der Zuwendungsbescheid 
oder der W

eiterleitungsvertrag.  

2 
 Vision 

 
D

er Landkreis Stendal w
ird zu einer Region, in der alle M

enschen ohne 
Bevorzugung oder Benachteiligung die Chance haben, sich in die dem

okratischen 
Entscheidungsprozesse zur Gestaltung ihrer Lebensw

elt(en) in Stadt und Land 
einzubringen und sich für den W

ert von Dem
okratie und M

enschenrechten 
einsetzen.  

Leit-Ziele
3: 

 
ALLE 

M
enschen 

im
 

Landkreis 
Stendal 

können 
ihr 

Recht 
auf 

M
itbestim

m
ung 

wahrnehm
en und sich für ein dem

okratisches Gem
einw

esen einsetzen.   

 
Jegliche Bevorzugung oder Benachteiligung im

 Landkreis Stendal ist abgebaut.  

 
Ideologien, die einer gleichberechtigten Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen sow

ie 
einer freiheitlich dem

okratischen Grundordnung widersprechen, sind im
 Landkreis 

Stendal abgebaut. 

Teilziele 2020  

 
Sensibilisierung 

und 
Befähigung 

von 
M

enschen 
im

 
Landkreis 

Stendal, 
sich 

an 
dem

okratischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen  
 

 
Begegnungen, Kontakte, Beziehungen sowie der Austausch zwischen verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen wird gefördert.  
 

 
Institutionen und Personen im

 Landkreis Stendal werden befähigt, diskrim
inierende und 

dem
okratiefeindliche Ideologien zu erkennen und dagegen zu argum

entieren 
 

 
M

aßnahm
en zur Problem

atisierung und dem
 argum

entativen Um
gang m

it Ideologien 
der Ungleichwertigkeit werden gefördert  

 
 

kom
m

unale Entscheidungsträger*innen werden für jugendpolitische Them
en sowie die 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sensibilisiert 
 

 
Antidiskrim

inierungsarbeit im
 Landkreis Stendal wird gefördert.  

 

W
ir freuen uns auf Ihre Ideen und beraten Sie gern!  

 
 

 
                                             
3 Diese Ziele wurden auf der Dem

okratiekonferenz am
 1.6.2016 m

it über 120 Personen aus dem
 gesam

ten Landkreis 
zusam

m
engetragen und in neuster Fassung am

 18.06.2019 vom
 Begleitausschuss des Projektes beschlossen. 
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Volltreffer Open-Air Ausbildungsbörse

Last-Minute Ausbildung gefunden
32 Aussteller, 400 Besucher, die Bilanz der ersten Open-Air 
Ausbildungs-Börse erfreut Unternehmer und Organisatoren. 
Aussteller berichteten von Erfolgsgeschichten, so können noch 
für dieses Jahr Ausbildungsplätze oder Studiengänge besetzt 
werden.
Samstag, 11. Juli, eröffnete Landrat Patrick Puhlmann auf dem 
Schulhof der Sekundarschule Diesterweg in der Hansestadt 
Stendal, die Berufe-Messe „Liebe Berufsanfänger, nehmen Sie 
das hier als Signal. Zweiunddreißig Aussteller haben sich heute 
hier zusammengefunden, weil die Betriebe Sie brauchen, weil wir 
Sie brauchen, weil wir Sie wollen.“
Spontan entschloss sich der Landkreis zu einem besonderen 
Schritt und organisierte, gemeinsam mit der Agentur für Arbeit, 
kurzfristig eine Ausbildungsbörse unter freiem Himmel. Die Pan-
demie-Situation hat Arbeitgebern und Schulabgängern so einige 
Stolpersteine in den Weg gelegt, bei dem Wunsch einen Ausbil-
dungsplatz zu finden oder sich dem Thema Berufsorientierung 
zu widmen.

Unternehmer in Topform
Innerhalb von zwei Wochen stampfte die Wirtschaftsförderung 
des Landkreises die Open-Air-Börse aus dem Boden. Der auf-
geschlossenen Einstellung und hohen Beweglichkeit der Unter-
nehmer des Landkreises ist es zu verdanken, dass diese Idee so 
kurzfristig umgesetzt werden konnte.
Teilnehmende sind einstimmig der Ansicht: das besondere Open-
Air-Gefühl ist ein Magnet.
Der Landkreis Stendal denkt nun darüber nach, ob dieses Format 
eventuell einen festen Platz bekommt und fortgeführt wird.
Regulär tourt die Ausbildungsbörse des Landkreises Stendal, 
mit dem Marketingtitel #kommklar, durch die Schulen. Die Out-
door-Aktion vom Samstag war zunächst einmalig angedacht, auf 
Grund der Situation. Ziel war es, ein Angebot für Schülerinnen 
und Schüler zu machen, die es irgendwie verpasst haben, für 
dieses Jahr den Berufsstart anzupacken oder durch die Corona-
Situation Anlaufschwierigkeiten hatten.

Quelle: Landkreis Stendal

Mitmischen KEK 2030

Hallo Visionäre: Wie wollen wir in zehn Jahren auf dem Land leben
Die Handlungsgrundlage für die Entwicklung des Landkreises 
bildet das Kreisentwicklungskonzept (KEK). Was sich in den 
kommenden zehn Jahren tun soll, bestimmen Privatpersonen, 
Einheits-und Verbandsgemeinden, angrenzende Landkreise, 
Sozial-und Kulturverbände, öffentliche Institutionen, Träger jeg-
licher Art, mit.
Für den Erfolg der Erarbeitung des KEK 2030, ist die Einbezie-
hung der Öffentlichkeit wichtig.
KEK lesen und Idee abgeben
In dem Konzeptpapier zur Kreisentwicklung (KEK) steckt Mühe 
und Hingabe. Auf die Beiträge aus der Öffentlichkeit freut sich 
das Projektteam besonders. Denn unter aller Berücksichtigung 
der europäischen, bundes- und landespolitischen Zielsetzungen 
steht eines: Was wollen die Menschen hier.
Bis zum 10. August können Anregungen oder Einschätzungen 
zum Entwurf des Kreisentwicklungskonzeptes eingereicht wer-
den. Ideen und inspirierende Ansätze sind gern gesehen.
Die Art und der Umfang für die Einreichungen sind frei und form-
los. Schriftliches verfassen genügt. Drei Varianten zur Abgabe 
sind möglich:
• E-Mail: bauamt@landkreis-stendal.de
• Online-Formular Mitmischen KEK
• Post: Landkreis Stendal, Bauordnungsamt, Hospitalstraße 

1-2, 39576 Hansestadt Stendal
Grundlage für eine Meinung empfiehlt es sich, den Entwurf des 
KEK 2030 zu lesen.

Blickwinkel
Die Erstfassung des KEK wurde 2016 durch den Kreistag be-
schlossen. Die Fortschreibung erfolgt durch die Kreisplanung des 
Landkreises Stendal und ist nun in der abschließenden Phase. 
Im jetzigen Zeitraum liegt das Hauptaugenmerk auf den Stimmen 
der Bevölkerung. Die eingereichten Ideen werden bewertet und 
aufgearbeitet und in der zweiten Fassung des KEK niederge-
schrieben. Somit fließen die Beteiligungen in die Planungsgrund-
lagen des Landkreises ein.

Wesentlich interessiert ist der Landkreis an Meinungen aus an-
deren Blickwinkeln
• Was sind die Standortvorteile
• Welche Vorteile sollen überdacht werden
• Wo kann Kultur entwickelt werden
• Welche touristischen Angebote sind gut
• Was kann touristisch entwickelt werden
• Konkrete Ideen
• Warum lebt man hier
• Warum lebt man hier nicht
• Was hat der Kreis was andere nicht haben
• Und umgedreht

Kirschallee 1f · 39590 Tangermünde
Tel. 039322/91370 oder 43251

Mail: torwolroehl@web.de

- Anzeige -
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Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
Datum: Dienstag 20. Oktober
Uhrzeit: 17:00-18:30 Uhr
Ort: Sitzungssaal, An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck
Quelle: Landkreis Stendal

Waldbrandgefahrenstufe: 
3 - mittlere Gefahr

gültig ab: 30.07.2020
Die Waldbrandgefahr bleibt trotz 
vereinzelter Regenfälle hoch. 
Stufe 3 entspricht einer mittleren 
Gefahr. Spaziergänger sollten die 
Waldwege nicht verlassen. Rau-
chen, Grillen und offene Feuer 
sind ausdrücklich untersagt. Dane-
ben könnten einzelne Parkplätze 
in Waldnähe gesperrt werden.

Elbebrücke Tangermünde  
halbseitig befahrbar

Ab Montag Bauarbeiten bis Jahresende
Planmäßige Instandsetzungsarbeiten an der Elbebrücke bei 
Tangermünde
Autofahrer auf der Bundesstraße (B) 188 müssen sich im Bereich 
der Elbebrücke bei Tangermünde (Landkreis Stendal) auf Behin-
derungen einstellen.
Grund dafür sind planmäßige Instandsetzungsarbeiten, die am 
Montag, dem 10. August, beginnen und bis Ende des Jahres 
andauern werden.
Schwerpunkte der erforderlichen Arbeiten sind die Fahrbahn-
übergangs- und Auflagerkonstruktionen. Auf einer Länge von 
insgesamt 1.400 Metern - zwischen der Anschlussstelle Tanger-
münde (Arneburger Straße) bis zur Kreuzung mit der B 107 in 
Fischbeck - wird aber auch an allen Geländern der Korrosions-
schutz überprüft und nachgebessert.
Darüber hinaus erhalten sämtliche Schutzeinrichtungen (Fahr-
zeugrückhaltesysteme oder umgangssprachlich Leitplanken) auf 
der Strom- und auf der Vorlandbrücke ein neues Aussehen. Die 
aufgesetzten Geländer am Radweg sind nicht mehr regelkonform 
und werden deshalb demontiert.
Die Baustelle „wandert“ in jeweils etwa 300 Meter langen Ab-
schnitten über die Brücke. Der Verkehr wird halbseitig, also per 
Ampelregelung, am jeweiligen Bauabschnitt vorbeigeführt, der 
mit einer mobilen Leitwand in der Fahrbahnmitte gesichert ist.
Fußgänger und Radfahrer können die Brücke jederzeit passie-
ren.
Die Sanierungsmaßnahme kostet voraussichtlich ca. 766.500,00 
Euro. Kurz vor Weihnachten (18.12.) soll alles fertig sein.

Quelle: Landkreis Stendal

Termine zur Bürgersprechstunde  
des Landrates

Mit dem Landrat können Anliegen persönlich besprochen 
werden.
Bürgersprechstunden sind offene Termine, die ohne Voranmel-
dung besucht werden können.

Einwohner des Landkreises Stendal sind eingeladen zum Treffen 
mit Landrat Patrick Puhlmann.

Weitere Termine 2020
Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg
Datum: Dienstag 11. August
Uhrzeit: 17:00-18:30 Uhr
Ort: ArtHotel Kiebitzberg, Schönberger Weg 6, 
39539 Hansestadt Havelberg
Einheitsgemeinde Tangerhütte
Datum: Donnerstag 27. August
Uhrzeit: 17:00-18:30 Uhr
Ort: Großer Saal, Kulturhaus Tangerhütte, Straße der Jugend 41, 
39517 Tangerhütte
Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal
Datum: Dienstag 08. September
Uhrzeit: 17:00-18:30 Uhr
Ort: Hansezimmer und großer Sitzungssaal, Rathaus Stendal, 
Marktstraße 1, 39576 Hansestadt Stendal
Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg
Datum: Dienstag 22. September
Uhrzeit: 17:00-18:30 Uhr
Ort: Volkssolidarität, Gartenstraße 32, 39606 Osterburg
Einheitsgemeinde Tangermünde
Datum: Dienstag 06. Oktober
Uhrzeit: 17:00-18:30 Uhr
Ort: Grete Minde Saal, Grete-Minde-Straße 1, 
39590 Tangermünde

Verwaltungsinformationen

Neues vom Stadtrat

Am 22. Juli 2020 hat der Stadtrat in seiner 9. Sitzung Folgendes 
beschlossen:
- die Besetzung von Ausschüssen,
- die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Stra-

ßenreinigungsgebühren in der Stadt Tangermünde (Stra-
ßenreinigungsgebührensatzung),

- die Aufhebung des Grundsatzbeschlusses zum Vorhaben 
„Hafencity Tangermünde“,

- die Aufhebung des Basisbeschlusses Parkplatzgesellschaft 
mbH,

- die Stellungnahme des Bürgermeisters der Stadt Tanger-
münde zum Bericht des Rechnungsprüfungsamtes des 
Landkreises zum Ergebnis der überörtlichen Prüfung der 
Stadt Tangermünde vom 17.03.2020,

- die Vergabe von Planungsleistungen für das Projekt „In-
standsetzung Schmuckgiebel und Herstellung Barriere-
freiheit Museum Altes Rathaus“ an das Bauplanungs- und 
Ingenieurbüro Sybille Wilke, Tangermünde.

Des Weiteren nahm der Stadtrat den Beteiligungsbericht Wirt-
schaftsjahr 2018 der Stadt Tangermünde gemäß § 130 Abs. 2 
des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
zur Kenntnis.

Die Einwohner haben die Möglichkeit, in den öffentlichen Teil der 
Sitzungsniederschrift Einsicht zu nehmen.

gez. Gast 
Sitzungsdienst
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https://www.wittich.de/produkte/zeitungen/objekt/nr/5304

zustellung 
per Post

• Den größten Fisch gefangen?

• Die meisten Tore geschossen?

• Gerade eine schöne Aktion 

in der Kita durchgeführt? 

• Interessantes aus den Schulen? 

• Aktuelles aus dem Vereinsleben?

• Ehrungen oder Verabschiedungen?

• Hinweise auf Veranstaltungen?

Sie können uns alles anvertrauen - wir erzäh-
len es auch garantiert weiter. - Versprochen!

Nachrichten aus Vereinen und Verbänden, Schulen und Kitas sind interessante Nachrich-
ten vor Ort, die gerne gelesen werden.  
All diese Nachrichten werden im Amts- und Informationsblatt Stadt Tangermünde
gerne und kostenlos abgedruckt.  

Senden Sie Ihre Dateien bitte an: 

maren.fischer@tangermuende.de
Und in der nächsten Ausgabe können Sie Ihre Informationen gedruckt nachlesen!

Achtung! Schicken Sie uns gerne Ihre Berichte!
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Tel. 0831 / 57502-18 www.kunstakademie-allgaeu.de

Die Lage hat sich Gott sei Dank entspannt und wir 
können seit Ende Mai unsere Kurse wieder in unseren 
Kursräumen umgeben von der Allgäuer Natur durch-
führen. Wir freuen uns, dass wir Sie wieder begrüßen 
dürfen und Sie gerne wieder „live“ zu uns kommen. 
Vielen Dank! 
Bei einigen unserer Kurse im Sommermonat August 
sind noch Plätze frei: 
Wenn Sie also modellieren, mit Papier, Holz oder in 
Stein arbeiten wollen oder sich für Malerei, Kalligrafie 
oder Zeichnen interessieren, schauen Sie auf unsere 
Webseite. Die Räumlichkeiten der Kunstakademie 
Allgäu erlauben die Durchführung der Kurse unter  
Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln. 

Der „Altweibersommer“ im September und der Herbst 
bieten im Allgäu oft sonnenreiche Tage, an denen Sie 
sich nach ihrer künstlerischen Tätigkeit genüsslich ent-
spannen können. 
Informieren Sie sich auf unserer Webseite oder rufen 
Sie uns an! 
Wir freuen uns auf Sie.

SOMMER- UND 
HERBSTPROGRAMM 
2020
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2. die Nießbraucher (§ 1030 Bürgerliches Gesetzbuch - 
BGB), sofern sie das gesamte Grundstück selbst nutzen,

3. die Wohnungsberechtigten (§ 1093 BGB) und Dauerwohn- 
bzw. Dauernutzungsberechtigten (§ 31 Gesetz über das 
Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungs-
eigentumsgesetz - WEG)), sofern ihnen das ganze Wohn-
gebäude zur Nutzung überlassen ist.

(3) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. Bei Woh-
nungseigentümern wird die Gebühr einheitlich für das Gesamt-
grundstück gegenüber allen Wohnungseigentümern festgesetzt.
(4) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebühren-
pflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden Monats auf 
den neuen Verpflichteten über. 
Der Wechsel ist durch eine Grundbuchumschreibung nachzu-
weisen. Wenn der bisherige Verpflichtete die Mitteilung hierüber 
versäumt, so haftet er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Stadt Tangermünde entfallen, 
neben dem neuen Verpflichteten.

§ 3 – Gebührenmaßstab
(1) Die Straßenreinigungsgebühren sollen die Kosten der Stra-
ßenreinigung decken. Die Stadt Tangermünde trägt hierbei 27 
% der gebührenfähigen Kosten als öffentlichen Anteil. Der auf 
die Stadt Tangermünde entfallende Teil umfasst unter anderem:

1. die Kosten für die Reinigung der Straßenabschnitte an öf-
fentlich zugänglichen Park- und Grünanlagen;

2. die Kosten für die Reinigung der überwiegend dem Durch-
gangsverkehr dienenden Straßen, soweit die Kosten durch 
den Durchgangsverkehr verursacht werden.

(2) Bemessungsgrundlage für die Straßenreinigungsgebühr sind 
die Fläche des durch die zu reinigende Straße erschlossenen 
Grundstückes in Quadratmetern (m²) sowie Anzahl, Art und Um-
fang der Reinigung (Reinigungsklasse).
(3) Anzahl, Art und Umfang der Reinigung richten sich nach der 
Einstufung der Straße in eine der Reinigungsklassen gemäß § 
3 Abs. 2 Straßenreinigungssatzung. Die Festlegung der Reini-
gungsklassen richtet sich nach der Art der Straße und ihrer Ver-
kehrsbedeutung.
(4) Bei der Feststellung der Grundstücksfläche werden Bruch-
teile eines Quadratmeters abgerundet. Wird ein Grundstück von 
mehreren zu reinigenden Straßen erschlossen, wird die Straßen-
reinigungsgebühr entsprechend der jeweiligen Reinigungsklasse 
mehrfach erhoben.
(5) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Buchgrundstück. 
Bilden mehrere Buchgrundstücke eine wirtschaftliche Einheit, 
werden die Flächen der Grundstücke für die Berechnung der 
Straßenreinigungsgebühr addiert.

§ 4 – Höhe der Gebühren
Die Straßenreinigungsgebühr beträgt jährlich je m² Grundstücks-
fläche (siehe § 3 Abs. 2) in der

Reinigungsklasse I 0,0136 €

§ 5 – Einschränkung oder Unterbrechung  
der Straßenreinigung

(1) Falls die Straßenreinigung aus zwingenden Gründen vorüber-
gehend und zwar weniger als einen Monat eingeschränkt oder 
eingestellt werden muss, besteht kein Anspruch auf Gebühren-
minderung.
(2) Ein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühr besteht nicht bei 
Behinderung durch parkende Fahrzeuge oder Behinderung 
durch Dritte.
(3) Eine Berücksichtigung des Anspruches auf Gebührenmin-
derung kann nur erfolgen, wenn der Gebührenpflichtige diesen 
Anspruch gegenüber der Stadt Tangermünde schriftlich geltend 
macht.
(4) Der Anspruch auf Gebührenminderung kann nur bis zum 31. 
März des Jahres geltend gemacht werden, das dem Jahr folgt, 
in dem der Anspruch entstanden ist. Ein Anspruch auf Gebüh-
renminderung, der bis zu diesem vorgenannten Zeitpunkt nicht 
geltend gemacht worden ist, erlischt und kann nicht mehr berück-
sichtigt werden.
(5) Ergibt sich der Anspruch auf Gebührenminderung aus durch-
geführten Straßenbaumaßnahmen, erfolgt die Erstattung von 
Amts wegen.

Amtliche Bekanntmachungen

• Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
in der Stadt Tangermünde (Straßenreinigungsgebührensat-
zung)

• Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes und Ladung zum 
Anhörungstermin

• Mikrozensus 2020 – Größte jährliche Haushaltsbefragung in 
Sachsen-Anhalt

• Öffentliche Bekanntmachung gem. § 980 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) über die Versteigerung von Fundsa-
chen

Stadt Tangermünde
Der Stadtrat

Satzung über die Erhebung  
von Straßenreinigungsgebühren

in der Stadt Tangermünde  
(Straßenreinigungsgebührensatzung)

Inhaltsverzeichnis
Präambel

§ 1 Allgemeines
§ 2 Gebührenpflichtige
§ 3 Gebührenmaßstab
§ 4 Höhe der Gebühren
§ 5 Einschränkung oder Unterbrechung  

der Straßenreinigung
§ 6 Auskunfts- und Anzeigepflicht
§ 7 Beginn und Ende der Gebührenpflicht
§ 8 Entstehung der Gebührenschuld
§ 9 Billigkeitsmaßnahmen
§ 10 Fälligkeit
§ 11 Ordnungswidrigkeiten
§ 12 Sprachliche Gleichstellung
§ 13 Inkrafttreten
Aufgrund der §§ 8, 11 und 45 Abs. 2 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288, Nr. 12 vom 26.06.2014), § 50 
Abs. 1 Nr. 3 des Straßengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(StrG LSA) vom 06.07.1993 in der derzeit gültigen Fassung 
sowie §§ 1, 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.12.1996 in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der 
Stadt Tangermünde in seiner Sitzung am 22.07.2020 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1 – Allgemeines
(1) Die Stadt Tangermünde führt die Straßenreinigung der in § 
3 Abs. 2 der Satzung über die Straßenreinigung und den Win-
terdienst in der Stadt Tangermünde (Straßenreinigungssatzung) 
genannten öffentlichen Straßen, Wege und Plätze durch.
(2) Für die Durchführung der vorgenannten Straßenreinigung 
werden durch die Stadt Tangermünde Gebühren erhoben.

§ 2 – Gebührenpflichtige
(1) Gebührenpflichtige sind die Eigentümer der Grundstücke 
(Anlieger- und Hinterliegergrundstücke), die durch eine an die 
öffentliche Straßenreinigung angeschlossene Straße, welche 
im Straßenverzeichnis (Anlage 1 zur Straßenreinigungssat-
zung) aufgeführt ist, erschlossen werden. Erschlossen in diesem 
Sinne ist ein Grundstück, wenn es die Möglichkeit des Zugangs 
zu der zu reinigenden Straße hat, wobei maßgeblich ist, dass 
eine wege- oder verkehrsmäßige Erschließung des Grundstücks 
vorhanden ist, die aber nicht den bauplanungsrechtlich- und 
bauordnungsrechtlichen Anforderungen für eine bauliche oder 
gewerbliche Nutzung eines Grundstücks genügen muss.
(2) Den Eigentümern der erschlossenen Grundstücke werden in 
folgender Rangfolge gleichgestellt:

1. die Erbbauberechtigten (§ 1 Verordnung über das Erb-
baurecht (Erbbaurechtsverordnung - ErbbauVO) vom 
15.01.2019 (RGBl S. 1972, 122)),
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• Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
in der Stadt Tangermünde (Straßenreinigungsgebührensat-
zung)

• Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes und Ladung zum 
Anhörungstermin

• Mikrozensus 2020 - Größte jährliche Haushaltsbefragung in 
Sachsen-Anhalt

• Öffentliche Bekanntmachung gem. § 980 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) über die Versteigerung von Fundsa-
chen

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark

Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes 
und Ladung zum Anhörungstermin

Flurbereinigungsverfahren: Buch
Landkreis: Stendal
Verfahrensnummer SDL 6/0426/01

I Bekanntgabe
Die Ergebnisse des Flurbereinigungsverfahrens werden im Flur-
bereinigungsplan zusammengefasst. Die Bekanntgabe des Flur-
bereinigungsplanes (§ 59 Flurbereinigungsgesetz) erfolgt durch 
Auslegung

in der Zeit vom 9.9.2020 bis 22.9.2020
im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, 
Akazienweg 25, 39576 Stendal - Beratungsraum, 1. Oberge-
schoss
während der Dienstzeiten (Montag bis Freitag von 9:00 - 12:00 
Uhr und Dienstag von 13:00 - 17:00 Uhr) oder nach Vereinba-
rung.
Der Flurbereinigungsplan (textlicher Teil, Nachweise und Karten) 
liegt in oben angeführter Zeit zur Einsichtnahme für die Beteiligten 
aus. Beauftragte des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Altmark (ALFF Altmark) werden Auskünfte erteilen 
und auf Wunsch die neue Feldeinteilung an Hand der Nachweise 
und Kartenunterlagen erläutern. Es liegt im eigenen Interesse 
der Beteiligten, diesen Termin, der eigens zur Auskunftserteilung 
und Erläuterung bestimmt ist, wahrzunehmen. Im Anhörungster-
min besteht erfahrungsgemäß nicht die Möglichkeit, eingehende 
Auskünfte über die Abfindung einzelner Teilnehmer zu erteilen.
Jedem Teilnehmer wird einen ihn betreffenden Auszug aus dem 
Flurbereinigungsplan vorab zugesandt. Der Auszug ist zu den 
Terminen mitzubringen.
Haben Teilnehmer Bevollmächtigte benannt oder sind Vertreter 
bestellt, geht der Auszug an den Bevollmächtigten bzw. Vertreter.
Zur Vermeidung von Wartezeiten wird um Terminvereinbarung 
gebeten. (Frau Thiede 03931-633 212). Nähere Informationen 
zum Verfahren, u.a. die Landabfindungskarten und ein Voll-
machtformular, finden Sie auf unserer Homepage im Internet.
http://www.alff.sachsen-anhalt.de/alff-altmark/flurneuordnung/
flurbereinigung-kreis-stendal/flurbereinigung-buch/

II Anhörungstermin
Der Termin zur Anhörung der Beteiligten findet statt am

Dienstag, 22.9.2020 von 15:00 - 17:00 Uhr
im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Altmark, Akazienweg 25, 39576 Stendal - Zimmer 206 (Bera-
tungsraum 2. OG)
Die Beteiligten werden hiermit geladen als

1. Teilnehmer für ihre dem Flurbereinigungsverfahren unterlie-
genden Grundstücke,

2. Inhaber von Rechten an Grundstücken, die dem Flurbereini-
gungsverfahren unterliegen.

Widersprüche gegen den Flurbereinigungsplan müssen die Be-
teiligten zur Vermeidung des Ausschlusses im Anhörungstermin 
vorbringen (§ 59 Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz). Vorherige Ein-
gaben oder Vorsprachen beim ALFF Altmark oder bei sonstigen 
Stellen haben keinerlei rechtliche Wirkungen.
Falls kein Widerspruch erhoben wird, ist ein Erscheinen zum 
Anhörungstermin nicht erforderlich.
Beteiligte, die an der Wahrnehmung der Termine verhindert sind, 
können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Der 
Bevollmächtigte hat seine Vertretungsbefugnis durch eine ord-
nungsgemäße Vollmacht nachzuweisen, die auch nachgereicht 
werden kann. Die Unterschrift des Vollmachtgebers ist amtlich 
zu beglaubigen. Die amtliche Beglaubigung ist kosten- und ge-
bührenfrei.

§ 6 – Auskunfts- und Anzeigepflicht
(1) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Festsetzung der 
Gebühren erforderlichen mündlichen und schriftlichen Auskünfte 
zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grund-
stück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzulegen oder 
zu prüfen.
(2) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist 
vom Veräußerer und Erwerber der Stadt Tangermünde innerhalb 
eines Monats schriftlich mitzuteilen.

§ 7 – Beginn und Ende der Gebührenpflicht
Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Anschluss an die Straßen-
reinigung. Erfolgt der Anschluss an die Straßenreinigung nach 
dem ersten Tag des Monats, so entsteht die Gebührenpflicht mit 
dem ersten Tag des Monats, der auf den Beginn der Straßenrei-
nigung folgt; sie erlischt mit dem Beginn des Monats, in welchem 
die Straßenreinigung eingestellt wird. Änderungen im Umfang 
der Straßenreinigung bewirken eine Gebührenänderung vom er-
sten Tag des auf die Änderung folgenden Monats.

§ 8 – Entstehung der Gebührenschuld
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung 
der Gebührenpflicht während des Kalenderjahres der Restteil 
des Jahres.
(2) Die Jahresgebührenschuld entsteht jeweils zu Beginn des 
Erhebungszeitraumes.

§ 9 – Billigkeitsmaßnahmen
(1) Die Stadt Tangermünde kann die Gebühren, die für einen 
bestimmten Zeitraum geschuldet werden, ganz oder teilweise 
stunden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte 
für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die 
Stundung nicht gefährdet erscheint.
(2) Ist die Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, kann 
die Stadt Tangermünde die für einen bestimmten Zeitraum ge-
schuldeten Gebühren ganz oder teilweise erlassen.
(3) Die Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen erfolgt auf An-
trag des Gebührenpflichtigen. Wer eine Billigkeitsmaßnahme 
beantragt, hat alle Tatsachen anzugeben und nachzuweisen, die 
hierfür erheblich sind.

§ 10 – Fälligkeit
(1) Die Gebühren werden am 15. Februar, 15. Mai, 15. August 
und 15. November zu je einem Viertel ihres Jahresbeitrages fällig.
(2) Kleinbeträge werden wie folgt fällig:
1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser fünf-

zehn Euro nicht übersteigt;
2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jah-

resbetrags, wenn dieser dreißig Euro nicht übersteigt.
(3) Entsteht oder ändert sich die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalen-
dervierteljahres, so ist die für dieses Kalendervierteljahr zu entrichtende 
Gebühr innerhalb eines Monats nach Heranziehung zu entrichten.

§ 11 – Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalab-
gabengesetz (KAG-LSA) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 6 einer Auskunfts- oder Anzeigepflicht nicht 

oder nicht vollständig nachkommt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500 
€ geahndet werden.

§ 12 – Sprachliche Gleichstellung
Personen- und funktionsbezogene Bezeichnungen in dieser Sat-
zung werden verallgemeinernd verwendet und beziehen sich auf 
alle Geschlechter.

§ 13 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt mit Ausnahme von § 2 Abs. 1 und 2 rück-
wirkend zum 01.08.2017 in Kraft.
(2) Die Regelungen von § 2 Abs. 1 und 2 treten am Tage der 
Bekanntmachung dieser Satzung in Kraft.
(3) Die Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebüh-
ren in der Stadt Tangermünde (Straßenreinigungsgebührensat-
zung) vom 29.06.2017 tritt außer Kraft.

Pyrdok 
Bürgermeister
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Die vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt geschulten 
und zuverlässigen Erhebungsbeauftragten kündigen ihren Be-
such bei rund 12 000 Haushalten schriftlich an und können sich 
durch einen amtlichen Ausweis legitimieren. Sie sind zu strik-
ter Verschwiegenheit und Geheimhaltung verpflichtet. Alle 
erhobenen Einzelangaben unterliegen nach den gesetzlichen 
Bestimmungen der Geheimhaltungspflicht und werden weder 
an Dritte weitergegeben noch veröffentlicht. Sie dienen aus-
schließlich der Hochrechnung zu Landes- bzw. Regionalergeb-
nissen. Die Auskünfte werden nach Eingang der Unterlagen im 
Statistischen Landesamt anonymisiert.
Der geringste Zeitaufwand für den ausgewählten Haushalt 
entsteht, wenn die Fragen gegenüber dem Erhebungsbeauf-
tragten mündlich beantwortet werden.
Grundlage für persönliche Befragungen bildet die zum Zeit-
punkt der Befragung gültige SARS-CoV-2-EindV des Landes 
Sachsen-Anhalt.
Der Haushalt kann den Erhebungsbogen auch selbst ausfüllen 
und direkt an das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt sen-
den, die Auskünfte online (nach Zustellung von Zugangsdaten) 
erteilen oder ein Telefoninterview mit dem Erhebungsbeauftrag-
ten oder dem Statistischen Landesamt Sachsen- Anhalt durch-
führen.
Das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt bittet alle Haus-
halte, die im Verlaufe des Jahres 2020 ein Schreiben des 
Amtes in ihren Briefkästen finden, die Arbeit der Erhebungs-
beauftragten und des Statistischen Landesamtes zu unter-
stützen.

Stadt Tangermünde

Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 980 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) über 

die Versteigerung von Fundsachen
Am Mittwoch, dem 23.09.2020 ab 14.00 Uhr, findet auf dem 
Marktplatz der Stadt Tangermünde an der Gerichtslaube eine 
Versteigerung der Fundsachen statt, die nach § 976 BGB in das 
Eigentum der Stadt Tangermünde übergegangen sind.
Zur Versteigerung gelangen Damen- und Herrenfahrräder, Moun-
tainbikes sowie diverse Kleinteile.
Sofern Ansprüche bestehen wird gebeten, diese bis zum 
10.09.2020 beim Fundbüro der Stadt Tangermünde, Haupt- und 
Personalamt, Lange Straße 61 in Tangermünde, geltend zu ma-
chen.

gez. Schilm 
Amtsleiter Haupt- und Personalamt

III Hinweise bezüglich der Corona-Pandemie
Zum Schutz Ihrer eigenen Gesundheit bitten wir Sie, den Aus-
legungstermin und den Anhörungstermin nur in unbedingt not-
wendigen Fällen wahrzunehmen und zuvor die Möglichkeit zur 
telefonischen Auskunft zu nutzen. (Frau Thiede 03931-633-212)

Stendal, den 10.7.2020
Im Auftrag
gez. Kriese

Sachgebietsleiter
(DS)

Datenschutzrechtliche Hinweise
Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Landwirtschafts-
anpassungsgesetz/ Flurbereinigungsgesetz werden im vorlie-
genden Verfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe 
der Datenschutzgrundverordnung verarbeitet. Die datenschutz-
rechtlichen Hinweise können im Internet unter: http://lsaurl.de/
alffaltmarkds eingesehen werden oder sind beim ALFF Altmark 
zu erhalten.

Mikrozensus 2020 - Größte jährliche  
Haushaltsbefragung in Sachsen-Anhalt

Ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte  
werden gesucht

Wie groß ist ein durchschnittlicher Haushalt? Wie ist die Situation 
alleinerziehender Mütter oder Väter? Wie entwickelt sich die Zahl 
der Erwerbstätigen, welche Rolle spielen dabei Teilzeitbeschäfti-
gung oder befristete Arbeitsverträge?
Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der Mikrozensus, 
die jährliche repräsentative Haushaltsbefragung in Deutschland.
Für den Mikrozensus im Rahmen einer Stichprobe ausgewählte 
Haushalte Sachsen-Anhalts erhalten Post vom Statistischen 
Landesamt Sachsen-Anhalt. Mit diesen Briefen wird der Besuch 
eines Erhebungsbeauftragten angekündigt. Dieser unterstützt 
im Auftrag des Statistischen Landesamtes die auch als „kleine 
Volkszählung“ (Mikrozensus) benannte jährliche Haushaltsbe-
fragung.

Das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt sucht fortlau-
fend ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte im gesamten 
Landesgebiet, die gegen eine Aufwandsentschädigung 
Haushaltsbefragungen durchführen. Wer selbst Erhebungs-
beauftragter werden möchte, erhält unter der Telefonnum-
mer 0345 2318-504 oder 0345 2318-506 nähere Auskünfte zu 
dieser Tätigkeit.
Rechtsgrundlage der Erhebung ist das vom Deutschen Bundes-
tag am 07. Dezember 2016 beschlossene Mikrozensusgesetz 
(BGBl. I S.2826).
Der Mikrozensus wird seit 1957 jedes Jahr bei einem Prozent 
aller Haushalte im gesamten Bundesgebiet durchgeführt. Es han-
delt sich um eine sogenannte Flächenstichprobe, das heißt, es 
werden nach einem statistisch-mathematischem Zufallsverfahren 
Straßenzüge bzw. Gebäude ausgewählt. Die Haushalte, die in 
diesen „ausgelosten“ Gebäuden wohnen, werden bis zu viermal 
in fünf aufeinanderfolgenden Jahren befragt. In den Folgejahren 
wird zur Entlastung der Befragten jeweils ein Viertel der Haus-
halte durch andere ersetzt.
Es werden Daten über die Bevölkerungsstruktur, die wirtschaft-
liche und soziale Lage der Bevölkerung sowie über Familien, 
Haushalte und den Arbeitsmarkt erhoben. Integriert in den Mi-
krozensus ist die Erhebung über den Arbeitsmarkt für alle Mit-
gliedstaaten der EU.
Die Informationen sind Grundlage für gesetzliche und politische 
Entscheidungen. Der Mikrozensus ist für viele Sachfragen im 
Bereich Haushalt und Familie die einzige statistische Informa-
tionsquelle.
Die Qualität der Ergebnisse hängt dabei von der Einhaltung der 
repräsentativen Auswahl ab. Deshalb besteht für alle betreffen-
den Haushalte und Personen nach § 13 des Mikrozensusgeset-
zes in Verbindung mit § 15 des Bundesstatistikgesetzes für den 
überwiegenden Teil der Fragen Auskunftspflicht. Pflicht ist die 
vollständige und wahrheitsgemäße Beantwortung der Fra-
gen.
Weitere Informationen finden sie auch im Themenbereich „Mi-
krozensus“ auf der Internetseite des Statistischen Landesamtes 
Sachsen-Anhalt https://statistik.sachsen-anhalt.de.
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Diese Woche:

 Basilikumsorbet           
LESERREZEPT

Zutaten für 4 Personen:
100 g  Puderzucker
250 ml  Mineralwasser
250 ml  Sekt
50 g  Basilikum
2  Eiweiß        
  

Zubereitung:
Geben Sie je 200 ml Mineralwas-
ser und Sekt zusammen mit dem 
Puderzucker in einen Topf. Las-
sen Sie alles 5 Minuten köcheln 
und stellen Sie es dann zum 
Abkühlen beiseite. Inzwischen 
waschen Sie das Basilikum und 
tupfen es mit Küchenpapier vor-
sichtig trocken. Pürieren Sie es 
mit dem restlichen Mineralwas-
ser und Sekt und verrühren Sie 
alles mit dem Zuckersud. Schla-

gen Sie nun das Eiweiß steif und 
heben Sie den Eischnee unter 
die Basilikummasse. Damit da-
raus ein Sorbet wird, füllen Sie 
die Masse in eine Metallschale 
und stellen sie für mindestens 3 
Stunden in den Tiefkühlschrank. 
Dabei müssen Sie immer wie-
der mit dem Schneebesen oder 
einer Gabel umrühren, damit 
sich keine Eiskristalle bilden. Vor 
dem Servieren empfi ehlt es sich, 
das Sorbet kurz im Kühlschrank 
antauen zu lassen, damit es 
sich besser formen lässt. Beson-
ders lecker schmeckt das Basi-
likumsorbet zu aromatischen 
Cocktailtomaten.   
 tas/DEIKE     

BEITRÄGE FÜR IHR
MITTEILUNGSBLATT.
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